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Gratulation an Bürgermeisterin  
Carmen Merz

9Mit den Ortsteilen Horgen, Flözlingen und Stetten
Freitag, 28. Februar 2025 • Diese Ausgabe erscheint auch online auf NUSSBAUM.de

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre 
Unterstützung bei der Bürgermeister-
wahl. Sie haben mir erneut den Auftrag 
gegeben, Zimmern und seine Ortsteile 
in den kommenden Jahren weiterzuent-
wickeln. Dieses Ergebnis ist für mich An-
sporn und Verpflichtung zugleich.
Die vergangenen Wochen waren geprägt 
von vielen Gesprächen und wertvollen 
Begegnungen. Ich habe Ihre Anliegen 
gehört und nehme Ihre Erwartungen und 
Wünsche mit in meine nächste Amtszeit. 
Zimmern steht vor wichtigen Aufgaben, 
und ich freue mich darauf, diese ge-
meinsam mit Ihnen, dem Gemeinderat, 
den Ortschaftsräten und der Verwaltung 
anzugehen. Nicht alle Wählerinnen und 
Wähler haben mir ihre Stimme gegeben 
haben. Gerade an Sie richte ich die Ein-
ladung: Kommen Sie mit Ihren Anliegen 
auf mich zu, teilen Sie mir mit, was wir ge-
meinsam besser machen können. Denn 
mein Ziel ist es, Zimmern für alle Bürge-
rinnen und Bürger positiv weiterzuentwi-
ckeln.
Ein besonderer Dank gilt allen, die diesen 
Wahlprozess begleitet haben – meinem 
Mitbewerber für den fairen Wettbewerb, 
den Wahlhelferinnen und Wahlhelfern für 
ihren engagierten Einsatz. Ein herzliches 
Dankeschön gilt auch allen, die mir am 
Sonntag und den vergangenen Tagen zur 
Wiederwahl gratuliert haben. Es war eine 
überwältigende und zugleich herzliche 
Geste von sehr vielen, die mich mit Freu-
de auf meine 2. Amtszeit blicken lässt.
Lassen Sie uns den begonnenen Weg 
gemeinsam weitergehen – für ein star-
kes, lebenswertes und zukunftsorientier-
tes Zimmern.
Ihre
Bürgermeisterin Carmen Merz
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NOTDIENSTE & WEITERE RUFNUMMERN

Öffnungszeiten des  
Rathauses  9291-0
Montag  8.30 - 11.30 und 
 14.00 - 17.00 Uhr
Dienstag  11.00 - 13.00 Uhr
Mittwoch  8.30 - 11.30 und 
 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag  8.30 - 11.30 Uhr
Freitag  8.30 - 13.00 Uhr

Öffnungszeiten der  
Ortsverwaltungen
Horgen, 
Anja Gehring  Tel. 0741 9291-46
Montag  16.00 - 18.00 Uhr
Flözlingen,
Anja Gehring  Tel. 0741 9291-51
Mittwoch  16.00 - 18.00 Uhr
Stetten, 
Anja Gehring  Tel. 0741 9291-56
Donnerstag  16.00 - 18.00 Uhr

Sprechzeiten der Ortsvorsteher
Horgen, Ortsvorsteherin Frauke Ohn-
macht, montags 17:30 bis 18:30 Uhr oder 
nach Vereinbarung 0176 61105147

Flözlingen, Ortsvorsteher Thomas 
Bausch, individuell nach telefonischer 
Vereinbarung 0151 68116349

Stetten, Ortsvorsteher Daniel Hirt,  
individuell nach telefonischer  
Vereinbarung 0170 2792116

Sprechzeiten der Bürgermeisterin
Sprechzeiten der Bürgermeisterin sind auch 
außerhalb der üblichen Öffnungszeiten nach 
Vereinbarung möglich.
Terminvereinbarung Tel. 0741 9291-12.

Telefonverzeichnis 
der Gemeindeverwaltung

So erreichen Sie die Mitarbeiter und  
Mitarbeiterinnen der Gemeindeverwaltung:
Telefonzentrale  0741 9291-0
Telefax  0741 9291-34
E-Mail  info@zimmern-or.de
E-Mail Bauhof Zimmern  
 Bauhof@zimmern-or.de
Internet-Adresse:  www.zimmern-or.de
Bürgermeisterin Carmen Merz  
über Sekretariat
Sekretariat - Anna Schulz 9291-12
Öffentlichkeits- und 
Vereinsarbeit - Anja Schaber 9291-16
Wirtschaftsförderung - 
Heiko Gutekunst 9291-27
IT/ Digitalisierung - 
Jens Kiesewetter  9291-28
Haupt-/Ordnungsamt
Amtsleiter - Johannes Klingler  9291-15
Sekretariat - Nicole Penz  9291-21
Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten - 
Irina Happold 9291-32 oder 
 0151-549 619 95

Bürgerbüro - Virginia Gothe 9291-22
Bürgerbüro - Bettina Dreier   9291-23
Standesamt, Renten, Friedhof -  
Heike Tomaske  9291-25
Kindergarten, Schulen -  
Leonie Gapp 9291-24
Leitung Soziale Arbeit und 
Personal - Rebecca Jauch 9291-33
Schulsozialarbeit - 
Mark Bläsius  0151 10173653
Kämmerei/Liegenschaften
Amtsleitung - Martin Weiss 9291-14
Sekretariat - Yvonne Di Gisi 9291-36
Gemeindekasse - Birgit Teufel  9291-20
Buchhaltung - Viktoria Fehr 9291-19
Steuern, Gebühren, Mieten, Pachten - 
Oliver Scheer  9291-18
Grundbuchstelle, Liegenschaften - 
Walter Schmidt  9291-26
Rechnungsbearbeitung -  
Vera Krause  9291-35
Bauamt
Amtsleiter - Georg Kunz  9291-13
Bauanträge - Gitta Unterreiner 9291-17
Sekretariat - Ioana Pascu  9291-29
Energiemanagement – Ulrike Vogelsang 
 9291-37
Bauhofleitung  
Waldemar Husch  mobil:  0170 3134024
Hausmeister
- Johannes Kappes mobil: 0162 2431008 
- Werner Stern mobil: 0160 99189322

Bereitschaftsdienste der Ärzte
Praxisbereich Rottweil
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:  116117
Ärztlicher  
Wochenend- und Nachtbereitschaftsdienst:
Über die Rufnummer 116117 für den ärzt-
lichen Bereitschaftsdienst (allgemein-, 
kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Be-
reitschaftsdienst) ist die Leitstelle für die 
Vermittlung zum jeweiligen örtlichen ärztli-
chen Bereitschaftsdienst an Wochenenden 
und Feiertagen von 8 bis 22 Uhr besetzt, 
von Montag bis Donnerstag von 18 - 22 
Uhr und freitags von 16 - 22 Uhr. 
Wir weisen darauf hin, dass akut lebens-
bedrohliche Notfälle auch weiterhin vom 
Rettungsdienst (Rufnummer 112) versorgt 
werden.
Allgemeine Bereitschaftspraxis Rottweil, 
HELIOS Klinik, 
Krankenhausstr. 30, 78628 Rottweil
An Wochenenden und Feiertagen können 
akut erkrankte Patienten ohne vorherige An-
meldung direkt in die Bereitschaftspraxis der 
niedergelassenen Ärzte kommen: 
Öffnungszeiten: 
Sa., So. u. Feiertage 9 - 16 Uhr
Telefonisch ist der ärztliche Bereitschafts-
dienst, insbesondere für Hausbesuche und 
ausschließlich telefonische Beratungen – 
auch außerhalb der Öffnungszeiten – über 
die zentrale Rufnummer 116117 zu errei-
chen. In lebensbedrohlichen Situationen ist 
der Rettungsdienst/Notarzt unter der Not-
rufnummer 112 zu alarmieren.

In lebensbedrohlichen Situationen 
ist der Rettungsdienst/Notarzt 
unter der Notrufnummer 112 
zu alarmieren. !

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Telefon-Nummer 01803 22255515
Augenärztlicher Bereitschaftsdienst
Zu erfragen über die Rufnummer Tel. 116117
Kinder- und jugendärztliche  
Bereitschaftspraxis
Zu erfragen über die Rufnummer Tel. 116117
am Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-
Schwenningen:
Samstag, Sonntag, Feiertag von 9 bis 21 Uhr 
(ohne Voranmeldung)
Montag bis Donnerstag von 19 - 21 Uhr 
(ohne Voranmeldung)
Freitag von 18 - 21 Uhr (ohne Voranmeldung)
Zentrale  
Hals-Nasen-Ohren-Bereitschaftspraxis
am Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-
Schwenningen, 1. OG. Hauptgebäude: Sams-
tag, Sonntag, Feiertag von 10 bis 20 Uhr 
(ohne Voranmeldung), Telefon: 116117

Apothekenbereitschaft
Samstag, 01. März
Paracelsus-Apotheke
Marktplatz 2, Spaichingen
Sonntag, 02. März
Schneider‘s Apotheke im Markt
Saline 5, Rottweil

Pflegedienste
Bereitschaftsdienst: Sozialstation St. Mar-
tin, Dunningen, Tel. 07403 92904-10
Diak. Förd. Gem. Nachbarschaftshilfe, 
Zimmern, Tel. 0176 55697206

Wichtige Rufnummern:

ENRW-Störungshotline/Meldungen 
Rohrbruch
Anruf kostenlos 0800 0510 101
Rufbereitschaft Bauhof (Wochenende) 
0741 347126

Allgemeiner Notruf  110
Feuerwehr  112
Deutsches Rotes Kreuz - Notruf  112
THW  0741 174415-0
Forstinspektor Felix Schäfer 07427 947750
Kläranlage Horgen  0741 93233
Kath. Pfarramt Zimmern  0741 31568
Pfarrer Josef Kreidler  0741 3485021
Evang. Pfarramt  
Flözlingen-Zimmern  07403 91044
Kath. Pfarramt 
Horgen - Pfarrhaus  0741 32207
Kath. Pfarramt Stetten - 
siehe Zimmern  0741 31568
Telefonseelsorge 
Anruf kostenlos  0800 1110111
Frauennotruf  0741 41314
Weisser Ring 
Außenstelle Rottweil  0151 55164707
Beratungsstelle Altenhilfe 
Region Rottweil  0170 7940616
Kriminalpoliz. 
Beratungsstelle  0741 477301

RATHAUS UND MEHR
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54. Jahrgang       Erscheint nur an der Fasnet   Anno domini 2025

AMTSBLATT

der Narrengemeinde

Zimmern ob Narrweil
Die NARRENZUNFT ZIMMERN o. R. ruft alle Mitbürgerinnen und Mitbürger  

von Zimmern und dem Eschachtal zum Narren auf, mit dem Ruf:

„Drum uff Ihr Leut und sind etzt g’scheit,

und narret, wenn es Narre geit!“

Fasnet-Freitag, 28. Febr
Weizensammeln bei den Landwirten
Besuch der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger in Zimmern durch die Narrenzunft.

Fasnet-Samstag, 1. März
14.00 Uhr    Auch dieses Jahr vorverlegt auf Samstag: Übernahme der Ortsgewalt durch die Narrenzunft.  

Dazu herzliche Einladung an alle närrischen Bürgersleut!
     Abholung der Bürgermeisterin am Rathaus durch die Narrenzunft in Begleitung von Ausscheller und  

Musikverein Zimmern
    Ab »Gasthaus Sonne« über Brunnenstraße zum Rathaus. Dann weiter zum

14.30 Uhr  Narrenbaum stellen auf dem Hallenvorplatz und Übernahme der Ortsgewalt  
    durch den 1. Narrenmeister.
    Anschließend feiern wir mit euch in der Festhalle weiter!

Fasnet-Sunntig, 2. März
Ausschellen der Fasnet in Zimmern durch die Zunftbüttel
Anschließend Teilnahme am Umzug in Rottweil

Fasnet-Mentig, 3. März
Teilnahme am Narrensprung in Rottweil

14.00 Uhr   Abstempeln der Narrenkarten in der Hansjaskobstraße beim »Gasthaus Sonne«.
      Die Narren werden gebeten, rechtzeitig zum Abstempeln zu kommen und auch rechtzeitig eine Nar-

renkarte zu erwerben!

Foto: Dio5050/IStock/Thinkstock
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14.15 Uhr  Aufstellung zum Narrensprung in der Hansjakobstraße:
      Kinderrössle, Bjasse und Narrensamen, Kindergruppen, Zimmerner Rössle, Alt-Zimmerner-

Rössle, Narrenengel und Musikverein Zimmern.
     Hinter dem MV Zimmern stellen sich die Narren auf.
      Der Musikverein Flözlingen nimmt Aufstellung vor dem Gebäude Hansjakobstraße 11, spielt 

den vorbeiziehenden Narren den Narrenmarsch und reiht sich nach den Narren und vor Gla-
sers Fuchs und Oberschmieds Gaul in den Narrensprung ein.

14.30 Uhr  Narrensprung
     Strecke:  Hansjakobstraße, Rosenstraße, Kirchstraße.
        Die Auflösung ist in der Brühlstraße.

Zu jedem Narrensprung gehört auch der Narrensamen. Wir bitten euch Eltern
deshalb, lasst eure Kinder kostümiert beim Narrensamen an den Narrensprüngen
mitspringen. Super wäre als Bajass, aber auch in jedem anderen Kostüm
darf Ihr Kind bei uns mit. Und Erwachsene im Bajass natürlich auch!

Denken Sie auch an die Kinderkarte. Gegen Vorlage dieser Karte erhalten die Kinder
am Montag und Dienstag in der Turnhalle wieder eine Rote Wurst mit Wecken oder
eine Portion Pommes oder ein alkoholfreies Getränk. Die Kinderkarte erhält man mit
dem Erwerb der Narrenkarte (Mitgliedskarte) der Narrenzunft Zimmern.

Die Turn- und Festhalle wird durch die „Fasnetfreunde Zimmern“ bewirtet, die den Erlös
gemeinnützigen Zwecken zur Verfügung stellen werden. Die Sektbar in der Halle

ist wieder für die Narren reserviert.

Fasnet-Zeistig, 4. März

Teilnahme am Narrensprung in Rottweil.

13.30 Uhr   Narrensprung ab »Gasthaus Sonne«. Strecke: wie Montag.
     Reihenfolge und Wegstrecke des Narrensprungs: wie am Mentig 
     (außer Musikverein Flözlingen)

An beiden Zimmerner Narrensprüngen sind nur Rottweiler Narrenkleidle (mit oder ohne 
Plakette) zugelassen. Rößle nur wie oben genannt. Narrenfiguren anderer Zünfte oder 
zunftähnlichen Vereinigungen sind nicht zugelassen.

Unsere Narren bitten wir, auch am Fasnet-Zeistig-Mittag am Narrensprung mitzu-
machen, denn es bleibt immer noch genügend Zeit anschließend in Rottweil teilzu-
nehmen.

Wir bitten die Anwohner der Narrensprungstrecke während der Narrensprünge nicht an 
der Straße zu parken. Vielen Dank.

Am Abend verkünden dann die Zunftbüttel das Fasnet-Ende.

Das Abbieten mit Narren, Zunftbüttel und dem Musikverein ist um 18.00 Uhr vor 
dem »Gasthaus Sonne«. Lasst euch das nicht entgehen.

Jedem zur Freud und niemand zum Leid
und a glückselige Fasnet 2025 wünscht eure

Narrenzunft Zimmern o. R. Foto: kaarsten7Stock/Getty Images Plus
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Gemeinsame Bekanntmachungen

grafische Darstellung Bundestagswahl Foto: Heike Tomaske

Wahl des 21. Deutschen Bundestag
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VERANSTALTUNGSKALENDER

Fr., 07.03. 
Generalversammlung 
Obst- und Gartenbauverein Zimmern e. V.
19:30 Uhr, Feuerwehrhaus OT Stetten

Fr., 07.03. 
Generalversammlung 
Musikverein Eintracht Horgen e. V.
19:30 Uhr, Linde Post-OT Horgen

Endergebnis Bürgermeisterwahl 2025

Bürgermeisterwahl
Zusammenstellung der Ergebnisse nach Wahlbezirken
Wahlbezirk Stand Wahlberechtigte Wahlbeteiligung gültig Carmen Merz Markus Wiese freie Zeile
00101-Zimmern-West eingegangen 1.045 474

45,36 %
457

96,41 %
315

68,93 %
137

29,98 %
5

1,09 %
00102-Zimmern-Mitte eingegangen 1.078 522

48,42 %
483

92,53 %
348

72,05 %
121

25,05 %
14

2,90 %
00103-Zimmern-Ost eingegangen 1.166 572

49,06 %
547

95,63 %
347

63,44 %
186

34,00 %
14

2,56 %
00205-Horgen eingegangen 553 285

51,54 %
263

92,28 %
172

65,40 %
79

30,04 %
12

4,56 %
00306-Flözlingen eingegangen 552 284

51,45 %
260

91,55 %
144

55,38 %
108

41,54 %
8

3,08 %
00407-Stetten eingegangen 569 343

60,28 %
316

92,13 %
204

64,56 %
101

31,96 %
11

3,48 %
90001-Briefwahlbezirk I eingegangen 0 619 600

96,93 %
424

70,67 %
154

25,67 %
22

3,67 %
90002-Briefwahlbezirk II eingegangen 0 732 707

96,58 %
484

68,46 %
192

27,16 %
31

4,38 %

Zusammenstellung nach Wahlbezirken Fotos: Heike Tomaske
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Öffnungszeiten über Fasnet
Am Fasnetsmontag, 03. März und Fasnetsdienstag, 04. März blei-
ben das Rathaus und die Ortschaftsverwaltungen geschlossen. 
Wir bitten um Ihr Verständnis und wünschen Ihnen eine „glück-
selige Fasnet“.

Kinder- und Jugendschutz anlässlich der Fasnet
Das Einhalten der Schutzbestimmungen für unsere Kinder und Ju-
gendlichen wird vor allem in der nahenden Fasnetszeit durch die 
Polizei und Mitarbeiter des Kreisjugendamtes kontrolliert. Gast-
wirte und Verantwortliche von Fasnetsveranstaltungen sollten 
Alterskontrollen durchführen und vor allem die Bestimmungen 
des Alkoholausschanks beachten. Dabei wäre es wünschenswert, 
dass attraktive und vor allem alkoholfreie Getränke preiswert und 
billiger als alkoholische Getränke angeboten werden.

Nachstehend einige Hinweise zu jugendschutzrechtlichen 
Bestimmungen:
Kneipen und Restaurants
Ohne Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erzie-
hungsbeauftragten Person darf Kindern und Jugendlichen unter 
16 Jahren die Anwesenheit in Gaststätten nur gestattet werden, 
wenn sie zwischen 5.00 Uhr morgens und 23.00 Uhr abends eine 
Mahlzeit oder ein Getränk einnehmen. Über 16-Jährige können 
sich ohne Begleitung eines/einer Erziehungsbeauftragten bis 
24.00 Uhr in einer Gaststätte aufhalten – danach gilt eine Sperr-
zeit bis 5.00 Uhr morgens.
Die Nacht durchtanzen?
Das geht für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren nicht – ohne 
Begleitung dürfen sie sich nicht in Discos und bei anderen öffent-
lichen Tanzveranstaltungen aufhalten. Auch Jugendliche ab 16 
Jahren dürfen ohne Begleitung einer erziehungsbeauftragten 
Person nur bis 24.00 Uhr bleiben!
Alkohol und Rauchen
Branntwein oder branntweinhaltige Getränke (Vorsicht bei Mix-
getränken - sie können Branntwein enthalten!) und Lebensmittel 
dürfen an Kinder und Jugendliche nicht abgegeben werden und 
der Konsum darf ihnen nicht erlaubt werden. Dasselbe gilt für die 
Abgabe anderer alkoholischer Getränke an Kinder und Jugendli-
che unter 16 Jahren.
Sind Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren in Begleitung einer 
personensorgeberechtigten Person (Eltern!), ist das Verbot der Ab-
gabe und des Verzehrs von Alkohol in der Öffentlichkeit aufgeho-
ben. Ausnahme: Branntweinhaltige Getränke! Aus Gründen ihrer 
Vorbildfunktion sollten Eltern auf gemeinsamen Alkoholkonsum 
mit ihren Kindern verzichten. Alkoholische Getränke in Automaten 
dürfen für Kinder und Jugendliche nicht zugänglich sein.
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen in der Öffentlich-
keit nicht rauchen. Außerdem dürfen ihnen keine Zigaretten ver-
kauft werden!
Verantwortung von Veranstaltern oder Gewerbetreibenden
Sie müssen dafür sorgen, dass bei ihren Veranstaltungen oder in 
ihren Betrieben das Jugendschutzgesetz eingehalten wird. Sind 
Altersgrenzen zu beachten, müssen sie in Zweifelsfällen das Le-
bensalter von Kindern und Jugendlichen überprüfen. Werden 
diese von einer erziehungsbeauftragten Personen begleitet, 
muss in Zweifelsfällen deren Berechtigung überprüft werden.

Wer ist wer?
Personensorgeberechtigte sind die Eltern oder, in Ausnahme-
fällen, ein vom Familiengericht bestellter Vormund. Die Perso-
nensorge umfasst das Recht und die Pflicht, das Kind zu pflegen, 
zu erziehen, zu beaufsichtigen, seinen Aufenthalt und seinen 
Umgang zu bestimmen.
Erziehungsbeauftragt nach dem Jugendschutzgesetz, ist jede 
Person über 18 Jahren, soweit sie auf Dauer oder zeitweise auf-
grund einer Vereinbarung mit dem/der Personensorgeberech-
tigten Erziehungsaufgaben wahrnimmt. Erziehungsbeauftragte 
können Ausbilder/-innen, Erzieher/-innen in einem Heim oder 
Internat sowie andere von den Eltern beauftragte Personen sein.
Mit wem darf mein Kind wohin?
In Begleitung einer personensorgeberechtigten oder einer erzie-
hungsbeauftragten Person werden einige Beschränkungen für 
Kinder und Jugendliche aufgehoben. So dürfen sie
-   sich ohne zeitliche Begrenzung in Gaststätten oder in der Dis-

co aufhalten,
-   im Kino bleiben, auch wenn der Film länger dauert als bis zu 

der für ihr Alter vorgeschriebenen Zeitgrenze.
Übrigens: Erziehungsbeauftragte übernehmen die Aufsichts-
pflicht! Außerdem müssen sie auf Verlangen von Veranstaltern 
und Gewerbetreibenden ihre Berechtigung darlegen.
Eltern sollten bei der Auswahl der „erziehungsbeauftragten“ Be-
gleitperson auf Folgendes achten:
-   Sie sollten die Begleitperson kennen und ihr vertrauen kön-

nen.
-   Sie sollten klare Vereinbarungen mit der Begleitperson tref-

fen, z. B. darüber, wann
und wie ihr Kind wieder nach Hause kommt.
-   Die erziehungsbeauftragte Person muss genügend erziehe-

rische Kompetenzen besitzen, um dem Kind, dem oder der 
Jugendlichen altersentsprechende Freiräume zu gewähren 
und gleichzeitig aber Grenzen setzen zu können (Beispiel Al-
koholkonsum).

Geänderte Öffnungszeiten während der Fasnet
Das Rathaus ist von Montag, 03.03. bis Dienstag, 04.03. geschlos-
sen.
Wir bitten um Verständnis.
Wir wünschen Ihnen eine glückselige Fasnet.

Abfallkalender für März

Restmüll- und Biomüllabfuhr

Zimmern o. R., Horgen und Flözlingen
2-wöchentliche Restmüllabfuhr  am Donnerstag, 13. März
          am Donnerstag, 27. März
4-wöchentliche Restmüllabfuhr  am Donnerstag, 13. März
8-wöchentliche Restmüllabfuhr  am Donnerstag, 27. März
Biomüllabfuhr       am Freitag, 14. März
          am Freitag, 28. März

Stetten
2-wöchentliche Restmüllabfuhr  am Dienstag, 11. März
          am Dienstag, 25. März
4-wöchentliche Restmüllabfuhr  am Dienstag, 11. März

Herzlichen Dank an alle Wahlhelferinnen und Wahlhelfer
Ohne unsere tatkräftigen und engagierten Ehrenamtlichen wäre auch diese Wahl nicht zu stemmen 
gewesen. Als Wahlvorsteher, Stellvertreter, Schriftführer oder Beisitzer sorgten diese für die praktische 
Abwicklung der Wahlen (Bundestag und Bürgermeisterwahl) und für die Ermittlung der Wahlergebnisse.

Allen Helferinnen und Helfern danken wir für ihre unermüdliche Mitarbeit am Wahlsonntag ganz herz-
lich. Dies zeigt einmal mehr, wie wichtig und wertvoll das Ehrenamt, Teamwork und die Bereitschaft 
eines jeden Einzelnen für ein funktionierendes Gemeinwesen sind.

Wie sich das genaue Wahlergebnis in Zimmern und in den jeweiligen Ortsteilen im Einzelnen darstellt, 
können Sie aus der im Anschluss abgedruckten Übersicht entnehmen.

Wir freuen uns über das große Engagement und das gute Miteinander der zahlreichen Ehrenamtlichen.
Foto: Tomaske
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8-wöchentliche Restmüllabfuhr  am Dienstag, 25. März
Biomüllabfuhr       am Montag, 10. März
          am Montag, 24. März

Blaue Tonne (Papiertonne)
Zimmern, Horgen und 
Flözlingen        am Samstag, 08. März
Stetten         am Mittwoch, 26. März

Gelber Sack
Zimmern, Horgen und 
Flözlingen        am Freitag, 21. März
Stetten         am Samstag, 08. März

Die Abfuhrtermine für das Jahr 2025 sind ab sofort online und 
können über die App „abfall+“ sowie über das Internetportal des 
Eigenbetriebs Abfallwirtschaft (www.landkreis-rottweil.de/Ab-
fallkalender) heruntergeladen werden.

Geänderte Öffnungszeiten im März
Die Abteilungen Standesamt, Rente, Friedhof, Kindergarten und 
Schule sind am Mittwoch, 12.03.2025 von 08:30 Uhr bis 11:30 
Uhr wegen einer Fortbildung geschlossen.
Wir bitten um Beachtung und Ihr Verständnis.

Seite für Senioren  
und Junggebliebene

Die Alzheimer Initiative für den Landkreis 
Rottweil lädt zu einem Vortrag in die Zehnt-
scheuer in Dietingen ein
Ingrid Kappeler-Kewes, Musik-
pädagogin und Musikthera-
peutin, referiert am Mittwoch, 
12. März, um 19 Uhr zum Thema
„Musiktherapie bei Menschen mit Demenz – Praktische Tipps 
für den Alltag“
Neuere Studien zur Musiktherapie bei Alzheimer-Demenz bele-
gen die Wirksamkeit von Musiktherapie. Positive Effekte werden 
vor allem bei Angst, Unruhe, Reizbarkeit und Schlafrhythmus be-
legt.
Die Diplommusikpädagogin, Musiktherapeutin und zertifizierte 
Singleiterin der „Singenden Krankenhäuser“ gibt einen Einblick 
in ihre Arbeit in der Gerontopsychiatrie und geht in Theorie und 
Praxis schwerpunktmäßig auf die gesundheitsfördernde Wirkung 
des Singens ein. Die Teilnehmer werden „am eigenen Leib“ er-
leben, wie aktivierend und entspannend Musik und Bewegung 
wirken können.
Der Vortrag findet in der Zehntscheuer (Nikolausstube), Heu-
bergstr. 5 in Dietingen statt.
Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Weitere Informationen erhalten Sie beim Pflegestützpunkt für 
den Landkreis Rottweil, Natascha Schneider, Telefon 0741/244-
473.

Reparaturcafé mit Kleidertauschparty am  
Sa., 08. März, in der Grund- und Werkrealschu-
le Zimmern von 9 bis 12 Uhr  
(Kleidertausch bis 14 Uhr)
Reparaturen elektronischer Haushaltsgeräte 
am meisten gefragt – Weitere Helferinnen 
und Helfer mit handwerklichem Geschick dringend gesucht
Es wurden beim letzten Reparaturcafé wieder Reparaturen aller 
Art durchgeführt, die sich oft für Handwerksbetriebe nicht loh-
nen. Daher steht das Reparaturcafé nicht in Konkurrenz zu unse-
ren lokalen Handwerksbetrieben.
Eine rundum gute Stimmung herrschte von Beginn bis Ende, 
denn das Miteinander wird beim Reparaturcafé in Zimmern groß-
geschrieben. Auch im Café wurden wieder Butterbrezeln und 
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selbstgebackener Kuchen oder Hefezopf zum Kaffee gereicht. 
So konnten die Gäste auf ihre Reparatur warten, wenn sie nicht 
selbst mit Hand anlegen wollten.
Bis zur Mittagszeit wurde fleißig gewerkelt und repariert. Er-
freulicherweise wurde von den dankbaren Gästen auch wieder 
großzügig gespendet, sodass das Team bei Bedarf auch weiteres 
Handwerkszeug und Material aus dieser Kasse kaufen kann.

KLEIDERTAUSCHPARTY (bis 14 Uhr)
Seit Januar findet zusätzlich 
zum Reparaturangebot eine 
Kleidertauschparty statt. Beim 
ersten Termin im Januar fan-
den einige gute Stücke von der 
hochwertigen Daunenjacke 
über tolle Jeans bis hin zum 
„kleinen Schwarzen“ Kleid aus 
der Boutique neue Besitzer.
Also, Kleiderschrank ausmis-
ten und mitbringen, was nicht 
mehr getragen wird, aber noch 
gut bis sehr gut ist.
Es sind nach wie vor neue 
Helferinnen und Helfer will-
kommen, denn die Resonanz 
ist sehr groß. Jede helfen-
de Hand wurde bisher ge-
braucht.
Da die Mehrzahl der angefragten Reparaturen ein elektroni-
sches Problem hat, suchen wir dringend noch weitere Helfe-
rinnen und Helfer in diesem Bereich. Gerne können Sie sich 
bei Fragen melden bei Anja Schaber unter Tel. 0741 9291-16 
oder per E-Mail an anja.schaber@zimmern-or.de, oder ein-
fach zum nächsten Termin vorbeikommen. Wir freuen uns 
auf Sie.
Das Reparaturcafé in Zimmern findet am Samstag, 08. März, von 
9 bis 12 Uhr statt (einmal im Monat – jeden 2. Samstag eines Mo-
nats).
Hinweis zu der Kooperation: Das Reparaturcafé in der Konrad-
Witz-Schule in Rottweil findet jeden letzten Samstag im Monat 
statt. Das nächste Reparaturcafé in Rottweil findet am Samstag, 
29. März, statt.
Nächster Termin Reparaturcafé in Zimmern: Samstag, 12. 
April, mit der Sonderaktion: Pflanzen-/Stauden-/Setzlinge-
Tausch

Betreuungsverein Landkreis Rottweil e. V.
Sprechstunden:

Für die Beratung zum Thema 
Vollmacht, rechtliche Betreuung, 
Patientenverfügung, Betreuungsverfügung und Ehegatten-
notvertretung
Diese und weitere Fragen werden von Herrn Engelberd Leib vom 
„Betreuungsverein im Landkreis Rottweil“ bei einem persönli-
chen Beratungsgespräch beantwortet. Die Beratung ist kosten-
los, da der Betreuungsverein als gemeinnütziger Verein für diese 
Aufgaben vom Land Baden-Württemberg und dem Landkreis 
Rottweil unterstützt wird.
Wo:    im FAZZ-Familienzentrum Zimmern, Am Dorfplatz 6, 

78658 Zimmern o. R.:
Uhrzeit:  jeweils 14.00 – 17.00 Uhr, oder je nach Vereinbarung 

zu Hause

Bitte beachten:
Die Sprechstunden finden nur unter Voranmeldung statt.
Telefon 07422 28001-0 oder e.leib@betreuungsverein-lkrott-
weil.de

Folgende Sprechtage für 2025:
Dienstag, 11. März
Dienstag, 3. Juni
Dienstag, 16. September
Dienstag, 11. November

TAUSCHEN STATT KAUFEN
Bringe max. 5 Teile mit, die du nicht mehr trägst. Sie sollten in ei-
nem guten bis sehr guten Zustand sein. Nimm mit, was dir gefällt. 
Es muss nicht 1:1 getauscht werden. Nicht getauschte Kleidungs-

stücke sollten wieder abgeholt werden. Männer sind gerne gesehen.

Was nicht geholt wird, wird gespendet!

ANLIEFERUNG  8:45 Uhr 

TAUSCHEN 9 - 14 Uhr

Jeden 2. Samstag 
im Monat

Grund- und Werkrealschule, Zimmern

Kleidertausch
P A R T Y

E R W A C H S E N E N

Für Getränke, Kaffee und Kuchen ist gesorgt.

In den Werkräumen im Untergeschoß.
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Amtliche Bekanntmachungen

Gemeinde Zimmern ob Rottweil
Landkreis Rottweil

Öffentliche Bekanntmachung des Ergebnisses  
der Wahl des Bürgermeisters / der Bürgermeisterin 
am 23.02.2025
1.  Hiermit wird das vom Gemeindewahlausschuss festgestellte 

Ergebnis der Wahl des Bürgermeisters / der Bürgermeisterin 
bekannt gemacht:

1.1 Zahl der Wahlberechtigten 4.963
Zahl der Wähler 3.831
Zahl der ungültigen Stimmzettel 198
Zahl der gültigen Stimmzettel 3.633
Zahl der gültigen Stimmen 3.633

1.2 Von den gültigen Stimmen entfielen auf
Familienname, 
Vorname(n)

Wohnort (Hauptwoh-
nung)

Stimmen

Merz, Carmen Schömberg 2.438
Wiese, Markus Zimmern ob Rottweil 1.078
Weiss, Martin Rottweil 34
Bausch, Thomas Zimmern ob Rottweil 12
Weber, Timo Zimmern ob Rottweil 7
Balke, Ingrid Zimmern ob Rottweil 7
Ohnmacht, Frauke Zimmern ob Rottweil 5
Merkle, Marcel Zimmern ob Rottweil 5
Sonstige 47

1.3   Die Bewerberin Merz, Carmen hat mehr als die Hälfte der 
gültigen Stimmen erhalten.

  Sie ist somit zur Bürgermeisterin gewählt.
2.   Gegen die Wahl kann binnen einer Woche nach der öffent-

lichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses von jedem 
Wahlberechtigten und von jeder/jedem Bewerber/in Ein-
spruch bei der Rechtsaufsichtsbehörde Landratsamt Rott-
weil, Kommunalamt, Marienstr. 2, 78658 Rottweil erhoben 
werden. Der Einspruch ist schriftlich, in elektronischer 
Form nach § 3a Abs. 2 des Landesverwaltungsverfahrens-
gesetzes oder zur Niederschrift bei der Rechtsaufsichtsbe-
hörde zu erheben.

   Der Einspruch eines Wahlberechtigten und einer Bewer-
berin/eines Bewerbers, die/der nicht die Verletzung ihrer/
seiner Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihr/
ihm mindestens 50 Wahlberechtigte beitreten.

Zimmern o. R., den 28.02.2025
Bürgermeisteramt Zimmern o. R.
gez. Timo Weber, stellvertretender Bürgermeister

Aus dem Gemeinderat am Dienstag, 18.02.2025

1.  Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten 
Beschlüsse

Es lagen keine Bekanntgaben aus nichtöffentlicher Sitzung vor.

2. Bauangelegenheiten
 2.1. Beschlussfassung
 2.1.1.  Anbau Schuppen an bestehendes Wohngebäude 

Flözlingen, Glaffenäcker 2, Flst. 119/2
    Die planungsrechtliche Beurteilung richtet sich nach 

dem Bebauungsplan „Glaffenäcker I, 3. und 4. Ände-
rung“. Es liegt eine Befreiung vor.

  Das Gremium stimmte der Befreiung einstimmig zu und er-
teilte das Einvernehmen gemäß § 36 BauGB.

3.   Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung „Wildensteiner 
Straße“ in Horgen

 -  Aufstellungsbeschluss
 -  Billigung Planentwurf
 -   Beschluss zur Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-

gung
Der Ortschaftsrat Horgen hat in öffentlicher Sitzung am 18.09.2023 
zum TOP 2.3 „Voranfrage zur Machbarkeit von Baurecht, Horgen, 
Wildensteiner Straße, Flst. 2130/4“ folgenden Empfehlungsbe-
schluss an den Gemeinderat gefasst: „Das Gremium befürwortet 
eine Bebauung für Wohnzwecke auf dem Flst. 2130/4 (jetzt neu 
2130/5) und beauftragt die Verwaltung, eine Vereinbarung mit 
dem potentiellen Bauherrn über die erforderlichen Schritte zu 
treffen, um hier Baurecht zu schaffen. Der Gemeinderat fasste am 
28.09.2023 hierzu den Beschluss.
Der Gemeinde Zimmern ob Rottweil liegt eine informelle Bauvor-
anfrage im Ortsteil Horgen vor. Aktuell existiert im vorliegenden 
Bereich kein Bebauungsplan, Bauvorhaben sind folglich nach § 
34 bzw. 35 BauGB zu beurteilen. Vor dem Hintergrund der aktu-
ellen Bauvoranfrage und der Tatsache, dass auch in Zukunft mit 
derartigen Anfragen zu rechnen ist, soll eine Klarstellungs- und 
Einbeziehungssatzung aufgestellt werden. Sie soll den Rahmen 
für eine maßvolle Innenentwicklung dieses dörflich geprägten 
Bereichs festlegen und die bauplanungsrechtliche Grundlage für 
eine rechtssichere Beurteilung künftiger Bauvorhaben bilden. 
Aufgrund der bereits gegenüberliegenden Bebauung kann das 
Flst. 2130/5, für welches eine entsprechende Anfrage vorliegt, 
noch dem Innenbereich zugeordnet werden.
Das Plangebiet befindet sich im Ortsteil Horgen im Bereich der 
Wildensteiner Straße im südlichen Gemeindegebiet. Der geplan-
te Geltungsbereich der Satzung mit einer Gesamtfläche von 1,27 
ha beinhaltet die Flurstücke (ganz und in Teilen) 6, 7/1, 7/2, 8, 10, 
630, 719, 1647/7, 2128/1, 2129/1, 2129/2, 2129/3, 2129/4, 2130/1, 
2130/3, 2130/4 und 2130/5.
Die Satzung gliedert sich entsprechend in zwei Bereiche:

 
Wildensteiner Straße Horgen Foto: Gemeinde

Das „Vereinfachte Verfahren“ gemäß § 13 BauGB wird angewen-
det. Das Flurstück 2130/5 kann in Teilen mit einer Einbeziehungs-
satzung gemäß § 34 Abs. 4 Ziffer 1 und 3 dem Innenbereich 
zugeordnet werden. Bei den Flächen innerhalb der Klarstellungs-
satzung handelt es sich um Bereiche, die bereits innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB) befinden. Diese 
werden, wie der Name schon sagt, klarstellend mit der Planung 
dem Innenbereich zugeordnet.
Der Gemeinderat stimmte den folgenden Beschlussvorschlägen 
einstimmig zu:
Das Verfahren zum Erlass einer Klarstellungs- und Einbeziehungs-
satzung „Wildensteiner Straße“ wird gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 
Nr. 3 BauGB eingeleitet (Aufstellungsbeschluss).
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Der Entwurf der Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung mit 
Begründung und planungsrechtlichen Festsetzungen in der Fas-
sung vom 28.11.2024 werden gebilligt.
Die Durchführung der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 i. V. mit § 13 Abs. 2 BauGB wird 
beschlossen.

4.  Vergabe Zimmererarbeiten für die Unterbergstraße 27
Die Gemeinde Zimmern plant die Sanierung der Flüchtlingsun-
terkunft in der Unterbergstraße 27 in Horgen. Die obengenann-
ten Arbeiten wurden beschränkt ausgeschrieben. Kostenberech-
nung: 68.000,00 €. Zum Submissionstermin am 11.02.2025 wurde 
zwei Angebote fristgerecht eingereicht.
Nach formaler Prüfung der Angebote gemäß VOB A, § 16 sind alle 
Angebote zu werten.
Die Prüfung ergab folgendes Bild:

Bieter Gesamtsumme brutto
Wirtschaftlichstes Angebot:
Firma Reiner Haas
aus 78658 Zimmern ob Rottweil

78.327,58 €

Anzahl abgegebener Angebote: 2
Preisspanne: Günstigstes 

Angebot
78.327,58 €

Teuerstes 
Angebot

87.467,38 €

Die finanziellen Mittel sind im Haushaltsplan eingestellt.
Nach einer kurzen Information zum Bauvorhaben wurden die 
Zimmererarbeiten einstimmig an die Firma Reiner Haas aus 
78658 Zimmern ob Rottweil vergeben. Die Vergabesumme be-
trägt 78.327,58 €.

5.   Beteiligung an den Kosten für die Uferbefestigung/Sa-
nierung Wanderweg im Bereich Wildenstein-Bruckwiese

Der Wanderweg unterhalb des Heusteigstegs (Wildenstein) ist 
auf der Rottweiler Seite teilweise unterspült worden. Da die Es-
chach auf der Markung Horgen liegt und der Wanderweg auf 
der Markung Rottweil, hat Herr Buck von der Stadt Rottweil an-
gefragt, ob die Gemeinde Zimmern sich an der Sanierung der 
Uferböschung beteiligen würde. Hier handelt es sich um einen 
beliebten Wanderweg der von beiden Gemeinden gerne benutzt 
wird. Einen Bestandteil des Wanderweges ist auch der Heusteig-
steg, dieser musste vor Jahren erneuert werden, hier hat sich die 
Stadt Rottweil ebenfalls beteiligt.
Die Ausspülung zieht sich über 12 m - 14 m entlang des Wander-
weges.
Der Standort und die Lage der Ausspülung an der Eschach:

 
Wanderweg Eschachtal Foto: Gemeinde

Die Gesamtkosten belaufen sich laut Angebot auf ca. 38.000,- 
Euro.
Nach einer kurzen Diskussion beschloss das Gremium mehrheit-
lich, bei zwei Gegenstimmen eine Beteiligung in Höhe von ma-
ximal 10.000.- Euro überplan-/außerplanmäßigen Kosten an der 
Sanierung.

6. Bekanntgaben und Verschiedenes
6.1.   Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haus-

haltsjahr 2025 und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs 
Wasserversorgung Zimmern ob Rottweil für das Wirt-
schaftsjahr 2025

Mit Schreiben vom 10.02.2025 wurde vom LRA für den Gemein-
dehaushalt und den Eigenbetrieb die Gesetzmäßigkeit bestätigt 
und die Verpflichtungsermächtigungen genehmigt. Es erfolgte 
dabei ein Hinweis auf die noch fehlende Eröffnungsbilanz und 
die Jahresabschlüsse. Diese werden voraussichtlich im April 2025 
fertiggestellt.
6.2.   Ausfallhaftung der Gemeinde Zimmern o.R. zum 

31.12.2024
Bürgermeisterin Merz informierte das Gremium über den aktu-
ellen Stand der Ausfallhaftung im Rahmen der bestehenden För-
derdarlehen für den Bau von Wohnhäusern an Privatpersonen 
zum 31.12.2024 bei der L-Bank Baden-Württemberg. Die Summe 
der bewilligten Darlehensbeträge beläuft sich auf 1.397.556,54 
€ (Vorjahr 1.600.289,90 €). Die Restschuld der Darlehen beträgt 
605.407,78 € (Vorjahr 665.597,02 €).
6.3.  Zuschuss für die Sanierung des „Alten Schulhauses 

Horgen“
Der Zuschuss aus der „Bundesförderung für effiziente Gebäude“ 
für die Sanierung des „Alten Schulhauses Horgen“ wurde mit dem 
BAFA abgerechnet. Es wurden 55.483 € ausbezahlt. Nur wenige 
eingereichte Kosten wurden nicht anerkannt = - 160 € Förderung. 
Ursprünglich wurden 61.330 € bewilligt. Allerdings fielen die ent-
sprechenden (förderfähigen) Kosten geringer aus.
6.4.  Abrechnung Wildschadensausgleichskasse
Der Gemeinde wurde die Abrechnung der Wildschadensaus-
gleichskasse vorgelegt, an der sich Landwirte, Jäger und die Ge-
meinde beteiligen. Im Jahr 2024 gab es zwei Schadensfälle. So 
wurden 2.107,50 € ausbezahlt. Der Kassenstand zum 16.01.2025 
beträgt 10.369,80 €. Bürgermeisterin Carmen Merz bedankte sich 
bei Herrn Riedmüller für die Kassenführung.
6.5.  Pachtvertrag mit dem Hundesportverein
Der Pachtvertrag mit dem Hundesportverein ist seit dem 
01.01.2025 geschlossen. Der Hundesportverein übt, wie bereits 
mitgeteilt, zweimal in der Woche auf dem Platz.
6.6.   Kostenträgerbeteiligungsverfahren „Schulträger-Um-

land“
Aufgrund der laufenden Anpassung der VwV Schulbau empfiehlt 
der Gemeindetag derzeit, keine Verfahrensschritte in laufenden 
Kostenbeteiligungsverfahren einzuleiten oder Vereinbarungen 
abzuschließen. Entsprechend erfolgen derzeit – voraussichtlich 
bis zum Sommer - keine Gespräche.

7. Anfragen
Aus der Mitte des Gremiums wurden folgende Anfragen ge-
stellt:
7.1.   Verbindungsweg Rottweil-Zimmern o.R.: Geigenrain/

Schmelzweg
Die Stadt Rottweil möchte an o.g. Stelle den Durchgangsverkehr 
eindämmen, da einige Pkw-Fahrer den Verbindungsweg als Ab-
kürzung nutzen. Landwirte müssen den Weg jedoch weiterhin 
befahren können. Der Versuch, am Weg einen Pfosten anzubrin-
gen, wurde vorerst nicht weiterverfolgt. Das Verfahren sei jedoch 
noch nicht abgeschlossen. Das Ratsmitglied möchte den aktuel-
len Stand dazu erfahren.
Die Zuständigkeit liegt nicht bei der Gemeinde Zimmern o.R. 
Man werde jedoch den aktuellen Stand bei der Stadt Rottweil ab-
fragen, so Bürgermeisterin Merz.
7.2.  Schachtablauf Fliederweg / Alte Straße
Der aktuelle Stand zu o.g. Thematik.
Bauamtsleiter Kunz führte aus, dass der Schacht geleert wurde. 
Außerdem habe die Telekom mit der Fertigstellung der Aufgra-
bungsstellen in der Gemeinde begonnen.
7.3.  Katzenschutzverordnung
Der aktuelle Stand zu o.g. Thematik.
Anfang März finden dazu Gespräche mit dem Tierheim statt. Die 
Thematik werde man auf die März-Sitzung planen, so Bürger-
meisterin Merz.
Leonie Gapp, Schriftführerin
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Öffentliche Bekanntmachung
Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung  
„Wildensteiner Straße“ in Horgen
Aufstellungsbeschluss und Beteiligung der Öffentlichkeit 
gem. § 34 Abs. 4 i. V. m. § 13 und § 3 Abs. 2 BauGB
Der Gemeinderat der Gemeinde Zimmern ob Rottweil hat in 
seiner öffentlichen Sitzung am 18.02.2025 die Aufstellung der 
Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung „Wildensteiner Stra-
ße“ nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches (BauGB) be-
schlossen. In gleicher Sitzung hat der Gemeinderat den Entwurf 
der Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung in der Fassung vom 
28.11.2024 gebilligt und die Durchführung der Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2. BauGB 
beschlossen.

Räumlicher Geltungsbereich
Das Plangebiet befindet sich in Horgen im Bereich der Wilden-
steiner Straße im südlichen Gemeindegebiet. Der geplante Gel-
tungsbereich der Satzung mit einer Gesamtfläche von 1,27 ha 
beinhaltet die Flurstücke (ganz und in Teilen) 6, 7/1, 7/2, 8, 10, 
630, 719, 1647/7, 2128/1, 2129/1, 2129/2, 2129/3, 2129/4, 2130/1, 
2130/3, 2130/4 und 2130/5.

 

Ziele und Zwecke
Mit der Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung sollen die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine ortsangepasste 
Eigenentwicklung des Ortsteils Horgen geschaffen werden. So 
soll insbesondere den ortsansässigen Bürgern sowohl die Mög-
lichkeit und die rechtliche Sicherheit für Baumaßnahmen und 
Umnutzungen im Bestand eröffnet werden als auch – der vor-
handenen städtebaulichen Struktur folgend – angemessene Er-
weiterungsmöglichkeiten zugelassen werden. Die Satzung dient 
somit dem Erhalt und der langfristigen Sicherung des Ortsbilds 
und der charakteristischen Nutzungsstrukturen von Horgen.
Ziel und Zweck der Satzung ist es,
a.)   die Grenzen des Innenbereichs für den im Zusammenhang 

bebauten Ortsteil festzulegen (Klarstellungssatzung nach § 
34 Abs. 4 Nr. 1 BauGB.)

b.)   durch die Einbeziehung von Außenbereichsflächen unter 
Berücksichtigung der ortstypischen Siedlungsstruktur einen 
geschlossenen und einheitlichen Ortsrand zu schaffen sowie 
den ortsansässigen Bürgern angemessene Bebauungsmög-
lichkeiten im Sinne einer ortsangepassten Entwicklung zur 
Verfügung zu stellen (Einbeziehungssatzung nach § 34 Abs. 
4 Nr. 3 BauGB).

Planexterne naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen
Als planexterner Ausgleich wird eine Ökokontomaßnahme auf 
Flst. 1158, Gemarkung Horgen herangezogen Es handelt sich um 
eine ca. 4.312 m² große Ackerfläche, auf der ca. 4.162 m² Mager-
wiese entwickelt werden soll. Für die vorliegende Einbeziehungs-

satzung wird ein 5 m breiter Streifen im Süden der geplanten 
Magerwiese mit einer Gesamtgröße von 132 m² herangezogen.

Einsichtnahme / Veröffentlichungsfrist
Der Öffentlichkeit sowie den berührten Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange wird Gelegenheit zur Stellungnah-
me gegeben. Der Entwurf der Klarstellungs- und Einbeziehungs-
satzung, bestehend aus Abgrenzungsplan, zeichnerischem Teil, 
planungsrechtliche Festsetzungen und Begründung inkl. An-
lagen (Artenschutzrechtliche Prüfung, Ökokontomaßnahmen 
Zimmern, Untersuchung potenzieller Maßnahmenflächen) wird 
in der Zeit

vom 10.03.2025 bis einschließlich 11.04.2025
im Internet unter https://zimmern-or.de/aktuelles/news/detail/
klarstellungs-und-einbeziehungssatzung-wildensteiner-strasse-
offenlage/ veröffentlicht und über das zentrale Internetportal 
des Landes unter folgendem Link https://www.uvp-verbund.de/
kartendienste zugänglich gemacht.
Es wird auf Folgendes hingewiesen:
-   Stellungnahmen können während der Dauer der Veröffentli-

chungsfrist abgegeben werden.
-   Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt werden an 

bauamt@zimmern-or.de; sie können bei Bedarf aber auch 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei der Gemeinde 
Zimmern o. R., Bauamt, Zimmer 8, Rathausstraße 2 in 78658 
Zimmern während der üblichen Dienststunden oder nach 
Terminvereinbarung abgegeben werden.

-   Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über Satzung unberücksichtigt bleiben.

-   Stellungnahmen sollten die volle Anschrift des Verfassers / 
der Verfasserin enthalten.

-   Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet werden die Plan-
unterlagen im Rathaus der Gemeinde Zimmern o. R., Rathaus-
straße 2, 78658 Zimmern im Flur gegenüber Zimmer 8 wäh-
rend der üblichen Dienststunden öffentlich ausgelegt.

Zimmern o. R., 25.02.2025
Carmen Merz, Bürgermeisterin

Mobile Sammlung von Schad- und Problemstoffen 
im Landkreis Rottweil 2025
Im Landkreis Rottweil erfolgt vom 11. März bis zum 02. April die 
erste mobile Problem stoff sammlung des Jahres 2025.
In allen Ortschaften besteht für Haushalte die Möglichkeit, Prob-
lemstoffe kostenlos am Sammelfahrzeug abzugeben.
Die Sammeltermine, die Standorte und die Zeiten, an denen 
das Sammelfahrzeug in den einzelnen Orten bereitstehen 
wird, sind im Abfallkalender angegeben. Dabei sind die Termi-
ne und die Standorte nicht im Kalenderblatt eingetragen, son-
dern werden auf der ersten Innenseite der Broschüre in tabellari-
scher Form angegeben. Außerdem finden Sie die Termine auf der 
Internetseite des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft (www.landkreis-
rottweil.de/eigenbetrieb-abfallwirtschaft).
Bei der Problemstoffsammlung werden Stoffe aus den folgenden 
Stoffgruppen angenommen: Abflussreiniger, Batterien, Chemi-
kalien, Düngemittel, Energiesparlampen, Farben, Fleckentferner, 
Fotochemikalien, Klebstoffe, Holzschutzmittel, Lacke, Laugen, 
Leuchtstoffröhren, Lösungsmittel, NC-Akkumulatoren, Nitrover-
dünner, Pflanzen schutzmittel, Quecksilberabfälle, Rohrreiniger, 
Säuren, Sprühdosen mit schädlichen Inhalten, Waschbenzin

Problemabfälle aus Gewerbebetrieben  
werden nicht angenommen.

Arzneimittel (Medikamente) dürfen über den Hausmülleimer 
entsorgt werden. Es ist nicht erforderlich, sie als Sonderabfall zu 
behandeln.
Problemstoffe können auch bei der stationären Sammelstelle in 
Dunningen (Emil-Maier-Str. 9) abgegeben werden. Diese steht 
ganzjährig zu den üblichen Öffnungszeiten am Mittwoch- und 
Freitag-Nachmittag von 13:30 bis 17 Uhr zur Verfügung.
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Termine der mobilen Problemstoffsammlung  
in Zimmern
Do., 20.03. Horgen 09:15 - 10:00 Uhr, 

Volksbank Teufenstr.
Do., 20.03. Flözlingen 10:15 - 11:15 Uhr, Parkplatz beim 

Rathaus / Bergstraße 5
Do., 20.03. Stetten 11:30 - 12:00 Uhr, Parkplatz 

Feuerwehrhaus Mühlenweg
Mi., 02.04. Zimmern 08:00 - 09:00 Uhr, Bauhof, 

Friedhofweg

Zimmern

Grund- und Werkrealschule
Zimmern o.R.

Erfolgreiche Teilnahme der GWRS Zimmern beim Bundes-
wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“
Die Schülerinnen und Schüler der Grund- und Werkrealschule 
Zimmern haben in der Sportart Tischtennis (WK 2/3 L) eine he-
rausragende Leistung gezeigt. Nach einer erfolgreichen Qua-
lifikation auf Kreisebene sicherte sich das Team den 1. Platz auf 
Regierungsbezirksebene und hat sich somit für das Landesfinale 
qualifiziert.
Das Turnier fand am 18. Februar 2025 in Furtwangen statt und 
war ein spannendes Event, bei dem die Schüler ihr Können im 
Einzel und im Doppel unter Beweis stellten. Die Spieler Samuel 
Jandaghi, Ines Ernst, Elias Ernst und Luca Kappes haben nicht nur 
großartige Leistungen gezeigt, sondern auch die Schule vorbild-
lich präsentiert. Die Mannschaft wurde von Herrn Nuhiji betreut.
Wir sind stolz auf unsere talentierten Athleten und gratulieren ih-
nen herzlich zu ihrem Erfolg! Dieser Sieg ist nicht nur ein Beweis 
für ihr sportliches Können, sondern auch für ihren Teamgeist. Wir 
freuen uns auf die nächsten Herausforderungen im Landesfinale 
und drücken unseren Spielern die Daumen. Weiter so!

 
 Foto: Schule

Jugend- und Familienzentrum

FAZZ – wir sind da
FAZZ – Eltern-Kind-Café
Wir sind dienstags von 09.30 bis 11.30 Uhr für euch da.
Eltern können hier mit ihren Kindern außerhalb der eigenen vier 
Wände andere Eltern-Kind-Paare treffen, um gemeinsam in offe-
ner und geschützter Atmosphäre Zeit zu verbringen. Sie können 
mal in Ruhe einen Tee oder Kaffee trinken und sich mit anderen 
Eltern austauschen. Es besteht auch die Möglichkeit, eigene Wün-
sche, Ideen und Erfahrungen einzubringen. Das Jugend- und Fa-
milienzentrum steht bei Problemen und Fragen gerne zur Verfü-
gung. Für die Kleinen ist eine Spielecke aufgebaut.
Unterstützt durch das Landesprogramm:

Babys in Bewegung – mit allen Sinnen
„Babys in Bewegung“ ist ein 
Programm für Babys im Alter 
von drei bis zwölf Monaten. 

Über Sinnes- und Bewegungsanregungen wird sowohl die psy-
chosoziale als auch die geistige Entwicklung des Babys gefördert. 
In der Stunde werden die Babys zur Bewegung angeregt und ihre 
Motorik gefördert, es werden alle Sinne angesprochen. Entspan-
nungseinheiten bringen das Baby wieder zur Ruhe.
Bitte jeweils noch eine Viertelstunde vor und nach der Kursstun-
de einrechnen, um in aller Ruhe anzukommen bzw. die Kursstun-
de ausklingen lassen zu können und die Babys ausziehen bzw. 
anziehen zu können.

Kurs 87: Babys im Alter zwischen 7 und 9 Monaten für Babys 
mit den Geburtsmonaten ca. Juni/Juli 2024 (Modul 2): Kursstart: 
29.01.2025 (10 Termine), mittwochs 9.15 – 10.15 Uhr – noch freie 
Plätze

Kurs 88: Babys im Alter zwischen 4 und 6 Monaten für Babys mit 
den Geburtsmonaten ca. Dez. 2024/Jan. 2025 (Modul 1): Kurs-
start: 08.05.2025 (10 Termine), donnerstags 9.15 – 10.15 Uhr – 
noch freie Plätze

Kurs 89: Babys im Alter zwischen 9 und 12 Monaten für Babys 
mit den Geburtsmonaten ca. Apr./Mai 2024 (Modul 3): Kursstart: 
19.03.2025 (10 Termine), mittwochs 15.00 – 16.00 Uhr – noch freie 
Plätze

Für alle Baby-Kurse: Ort: FAZZ, Am Dorfplatz 6, Zimmern, Kos-
ten: 95 €, Anmeldung s. u.
Jugend- und Familienzentrum, Rebecca Jauch, Rathausstraße 2, 
78658 Zimmern o. R., 0741 929133, 
rebecca.jauch@zimmern-or.de

Freiwillige Feuerwehr
Zimmern o.R. www.feuerwehr-zimmern-or.de

Jugendfeuerwehr

Fackelbuabe am Funkensonntag

Liebe Einwohnerschaft
Wo es eine Tradition gibt, sollte man diese auch bewahren.
Deswegen werden wir auch in diesem Jahr wieder den Funken 
am Sonntag, 09.03. ab ca. 18.15 Uhr in den Ort tragen. Wer die-
sen ans Haus gebracht haben möchte, kann sich gerne bei der 
Jugendfeuerwehr anmelden.
Wir werden dann bei Ihnen vorbeikommen, den bekannten Fa-
ckelbuabe-Spruch aufsagen und um eine Geldspende betteln.
Einfach unter 0741 / 40 34 06 02 anrufen und dort eine Nachricht 
mit der Anschrift auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen.

Vielen Dank
Eure Jungs und Mädels von der
Jugendfeuerwehr Zimmern o.R.

 
Funkensonntag 2020 Foto: Jugendfeuerwehr
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Stetten

Grundschule Eschachtal

Schulanmeldung
Die Anmeldungen für die neuen Schülerinnen und Schüler an 
der Grundschule Eschachtal in Stetten für das Schuljahr 2025/26 
finden am Montag, 10.03. ab 14.00 Uhr statt. Die Einzeltermine 
für die Eschachtaler Kinder und ihre Eltern wurden bereits verge-
ben, können aber ggf. durch die Schule noch erweitert werden. 
Betroffene Eltern, die noch keine Einladung zur Schulanmeldung 
ihres Kindes erhalten haben, melden sich bitte unter der Telefon-
nummer
07403 12503 oder per E-Mail: gs@stetten.schule.bwl.de.
Der Elternbeirat sorgt dankenswerterweise wieder für das leibli-
che Wohl.
Kerstin Bob, Rektorin

Kirchliche Mitteilungen

Katholische Kirchengemeinden
Seelsorgeeinheit 
Zimmern o.R.
Stetten/Flözlingen, 
Horgen

Regelöffnungszeiten der Pfarrbüros
in Zimmern: Di. - Do. von 14.30 bis 18 Uhr

Tel.: 0741 31568
E-Mail: Kath.Pfarramt.Zimmern@t-online.de
Homepage: http://se-zimmern.drs.de/

in Horgen: Di. und Do. von 9 bis 10.30 Uhr
Tel.: 0741 32207
E-Mail: StMartinus.Horgen@drs.de

Gedanken zum Fasnetssonntag
Die Freude und Kultur der schwäbisch-alemannischen Fasnet 
und dem „närrischen Treiben“ dürfen wir immer auch in theo-
logischem Kontext sehen. Obwohl das Stichwort „Narr“ in den 
meisten theologischen Lexika nicht auftaucht, ist „Narr“ ein Wort, 
an dem viel an theologischer Überlegung hängt. In der theologi-
schen Tradition hat das Wort „Narr“ eine positive wie auch nega-
tive Bedeutung.
Die positive Bedeutung begegnet uns zum Beispiel bei Paulus in 
seinem Brief an die Gemeinde von Korinth: „Wir stehen als Nar-
ren da um Christi willen“ (1 Kor 4,10). Grund dieser christlichen 
Torheit ist die Umwertung, die Jesus selbst vorgenommen hat, 
indem er das, was töricht ist, erwählte. Paulus erinnert die Ko-
rinther: „Das Wort vom Kreuz ist in den Augen der Welt Torheit.“ 
(1 Kor 1,18). In diesem Wortsinn ist der gekreuzigte Christus, der 
verspottet wird, ein Spott- und Narrenkönig!
Die negative Bedeutung bezieht sich auf die verkehrte Welt des 
„Narren“, der in seinem Herzen spricht: „Es gibt kein Gott!“ (Ps 
14,1). Im Hintergrund steht die Theologie des Hl. Augustinus, der 
die Welt in zwei Reiche aufteilt: das Reich Gottes (civitas D e i) und 
das diabolische Reich (civitas diaboli). Im Gottesstaat ist die Liebe 
das Grundgesetz, die Wahrheit regiert. Im diabolischen Staat hat 
der Egoismus das Sagen.
Über Jahrhunderte wurde am Fasnetssonntag die Lesung aus 
dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther vorgelesen: 
„Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hät-
te aber die Liebe nicht, wäre ich ein tönendes Erz oder eine klin-
gende Schelle“. (1 Kor 13) Der Schellennarr erinnert daran. Zuletzt 
aber wird im positiven Sinne an das Grundgesetz des Gottesstaa-

tes erinnert: „Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; 
doch am größten unter ihnen ist die Liebe.“
Eine glückselige Fasnet und einen guten Start in die Fastenzeit 
wünscht Ihnen
Josef Kreidler

Samstag, 01. März, Vorabend
Horgen: 
18.30  Eucharistiefeier
Sonntag, 02. März, 8. Sonntag im Jahreskreis
Zimmern: 
9.00  Eucharistiefeier
  Gedenken für Julia Kappes
Stetten: 
10.15  Eucharistiefeier
Dienstag, 04. März
Stetten: 
20.00  Gebet für den Frieden / Haus St. Maria
Mittwoch, 05. März , Aschermittwoch
Verkauf von Fastenkalendern
Zimmern: 
18.30  Eucharistiefeier mit Aschenbestreuung
Stetten: 
9.00  Rosenkranz
9.30  Eucharistiefeier mit Aschenbestreuung
Donnerstag, 06. März
Verkauf von Fastenkalendern
Horgen: 
9.00  Rosenkranz
9.30  Eucharistiefeier mit Aschenbestreuung
  (in der Kirche!)
Freitag, 07. März
Seelsorgeeinheit: 
19.30  Weltgebetstag der Frauen/Arche
  „wunderbar geschaffen“ von den Cookinseln
Zimmern: 
9.30  Eucharistiefeier
  Gedenken für:
  - Tateus und Lidia Jochim mit Angeh.
16.00  WortGottesFeier (Diakon Burkard)
  Kapelle, Pflegeheim St. Konrad
Samstag, 08. März, Vorabend
Verkauf von Fastenkalendern
Zimmern: 
18.30  Eucharistiefeier
  Gedenken für:
  - Eugen Heggenberger und Familie
Sonntag, 09. März, 1. Fastensonntag
Verkauf von Fastenkalendern
Horgen: 
9.00  Eucharistiefeier
Stetten: 
10.15  Eucharistiefeier
  Teilnahme der Erstkommunionkinder
  der Seelsorgeeinheit
  Verabschiedung / Vorstellung Kirchenpflege
11.30  Taufe Max Schneider (T. Fischer)

Liturgietexte
Erste Lesung   Buch Jesus Sirach 27,4-7 (5-8)
Zweite Lesung  1. Brief an die Korinther 15,54-58
Evangelium   Lukas 6,39-45

Ministrantendienst
Zimmern
So., 02.03.   David Chroszcz – Marta Chroszcz
    Jannik Wöhrle – Jonas Teufel
    Jakob Lang – Lennart Huber
Mi, 05.03.   Jonas Teufel – Paul Moosmann
    Elias Aulich – Lukas Mager
Stetten
So., 02.03.   Leo Aulich – Maximilian Kopf
    Angelina Paduch – Kim Paduch
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Lektoren- und Kommunionhelferdienst Stetten
So., 02.03.  Judith Aulich

Für die Seelsorgeeinheit
Pfarrbüros geschlossen
Die Pfarrbüros in Zimmern und Horgen sind am Fasnetsdienstag, 
04. März geschlossen.
Das Pfarrbüro in Zimmern ist in der Woche vom 10. – 14. März 
nicht besetzt. Redaktionsschluss für das Amtsblatt in KW 11 
(14.03.) ist bereits am Donnerstag, 06. März. Bitte senden Sie die 
Artikel rechtzeitig.
Wir bitten um Beachtung.
Petra Jauch und Beate Müller

Liebe Gemeindemitglieder
der Seelsorgeeinheit Zimmern, 
Horgen und Stetten/Flözlin-
gen,
liebe Wohltäterinnen und 
Wohltäter der Ukrainehilfe,
der Bischof „meiner“ Diözese 
Mukachevo, im Westen der 
Ukraine, besucht Zimmern! 
Bischof Mykola Petro Luchok 
OP möchte sich bei dieser Ge-
legenheit bei allen bedanken, 
die die Menschen in der Ukra-
ine, in seiner Diözese und da-
rüber hinaus, besonders auch 
jetzt in dieser schweren Zeit 
des Krieges mit Gebet, Sach-
spenden, finanziell und durch 
Messintentionen unterstützt 
haben und treu unterstützen!
Daher wird er am Mittwoch, 12. März um 18 Uhr in der Kirche 
St. Leodegar in Stetten zusammen mit Herrn Pfr. Kreidler eine 
Hl. Messe feiern. Im Anschluss an die Hl. Messe besteht die Mög-
lichkeit, den bischöflichen Einzelsegen zu empfangen. Danach 
sind Sie herzlich gegenüber der Kirche ins Haus St. Maria eingela-
den. Bischof Mykola P. Luchok wird von der aktuellen Situation in 
der Ukraine berichten und wie er sie persönlich erlebt.
Herzliche Einladung an alle Interessierten! Über Ihr Kommen 
freuen wir uns!
Sr. Tanja Maria Hofmann

Zimmern

Seniorennachmittag in der Arche Zimmern o. R.
Eine tolle Stimmung beim Fasnetsmittag der Senioren in der 
Arche!
Diakon Erwin Burkard und sein Team begrüßten über 60 Gäste im 
Johannessaal. Es war eine Freude, die schön verkleideten Besu-
cher und die fasnachtlich dekorierten Tische, gestaltet von Ger-
linde Teufel, zu bewundern.
Mit Sekt wurde angestoßen, als Erwin Burkard mit einem gereim-
ten Fasnetsbeitrag den Mittag eröffnete.
Agnes Sahr und Wolfgang Seitz unterhielten die Gäste den gan-
zen Nachmittag mit Musik, zum Singen und zum Schunkeln.
Die leckeren Fasnetsküchle wurden schnell wieder verdaut, als 
Inga Stölzl vom Pflegeheim St. Konrad mit einer tollen Stuhl-
gymnastik zu fasnachtlicher Musik alle Gäste zum „Mittanzen“ 
bewegte. Man sah die lachenden Gesichter und den Spaß bei 
den jüngeren und älteren Senioren. Weitere lustige Beiträge gab 
es von Frau Bürgermeisterin Carmen Merz, – wie sie zu ihrer tol-
len Verkleidung kam, – und von Frau Elisabeth Schmid-Leichtle, 
– über das Gedicht eines Briefkastens. Ralph Hengge mit seinen 
Räucherstäbchen, langer Mähne, ganz cool immer auf der Suche 
nach neuen Sinn im Leben, – spielte seinen selbst geschriebe-
nen Sketch: „Die Kirche ist uncool“, wobei dann Gertrud Heg-
genberger unsere Kirche mit all ihren Vorteilen gut rüberbrachte 
und deshalb zum Nachdenken brachte, und trotzdem alle zum 

Schmunzeln und Lachen anregte.
So brauchen wir Christen keinen Veggiday, wir essen schon im-
mer fleischlos am Freitag und auch keine Weight Watchers, wir 
haben die Fastenzeit von Aschermittwoch bis Ostern und bleiben 
so bei guter Figur!
Wir vom ökumenischen Archeteam freuten uns über die vielen 
Besucher. Besonderer Dank gilt auch allen Betreuern des Pflege-
heims St. Konrad, die keine Mühe scheuten, ihren Bewohnern mit 
uns einen schönen Nachmittag zu ermöglichen.
Für alle unsere Gäste endete der närrische Mittag mit einer guten 
„Roten Wurst, Senf und Wecken“. Und so war der Nachmittag wie 
im Flug vergangen.
Danke für Euer Kommen, und bis auf ein Wiedersehen!
HU – HU – HU, Burkard Erwin

 

Stetten / Flözlingen

 

Mitgliederversammlung der 
Sozialgemeinschaft Nachbarschaftshilfe Stetten 
am Montag, 17.03.2025, 19 Uhr, Haus „St. Maria“ in Stetten

Tagesordnung:
1.  Begrüßung, Totenehrung
2.  Berichte
3.  Entlastungen
4.  Wahlen
5.  Erhöhung der Einsatzvergütung
6.  Bekanntgaben, Anfragen, Verschiedenes
Anträge zur Mitgliederversammlung sind bis zum 10. März 2025 
schriftlich an den 1. Vorsitzenden zu richten.
Karl Schmider, 1. Vorsitzender

IMPRESSUM 

Herausgeber:  
Gemeinde Zimmern o.R.

Druck und Verlag: Nussbaum Medien 
Rottweil GmbH & Co. KG,  
Opelstraße 29,  
68789 St. Leon-Rot,  
www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich für den amtlichen 
Teil, alle sonstigen Verlautbarungen 
und Mitteilungen: 
Bürgermeisterin Carmen Merz, 
78658 Zimmern ob Rottweil, Rathaus-
straße 2, oder ihr Vertreter im Amt.

Verantwortlich für „Was sonst noch 
interessiert“ und den Anzeigenteil:  
Klaus Nussbaum, Opelstraße 29, 
68789 St. Leon-Rot 

INFORMATIONEN

Fragen zur Zustellung:
G.S. Vertriebs GmbH, Josef-Beyerle-Str. 2,  
71263 Weil der Stadt, Tel.: 07033 6924-0,
info@gsvertrieb.de, www.gsvertrieb.de

Fragen zum Abonnement:
Nussbaum Medien Weil der Stadt 
GmbH & Co. KG, Merklinger Str. 20, 
71263 Weil der Stadt, Tel.: 07033 525-460, 
abo@nussbaum-medien.de,
www.nussbaum-lesen.de
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Horgen

Pfarrbüro geschlossen
Das Pfarrbüro in Horgen ist am Fasnetsdienstag, 04. März nicht 
besetzt.
Wir bitten um Beachtung.
Beate Müller

Erwachsenenbildung Horgen
Die Erwachsenenbildung Horgen und das Forum Niedereschach 
laden ein zum

Literaturtreff am 14. März 2025 um 19 Uhr  
in der Evangelischen Kirche in Niedereschach.

Besprochen wird das Buch „22 Bahnen“ von Caroline Wahl.
Hochsommer in einer tristen, namenlosen Kleinstadt. Tilda stu-
diert Mathematik und arbeitet nebenbei an der Supermarktkas-
se. Abends schwimmt sie zum Abschalten und Abtauchen aus 
dem Alltag im Freibad – immer 22 Bahnen. Sie muss sich um ihre 
kleine 10-jährige Schwester Ida und die alkoholkranke Mutter 
kümmern. Zeit, von einem freien und unbeschwerten Leben zu 
träumen, hat Tilda in ihrem durchgetakteten Leben nicht. Dann 
taucht Viktor auf und es eröffnet sich die Möglichkeit auf eine be-
rufliche Zukunft im fernen Berlin – doch zu Hause eskaliert die 
Situation …
Trotz Themen wie Verlust, Gewalt und Chaos ist ‚22 Bahnen‘ ein 
beglückender Roman voller Zartheit und Hoffnung.
Gebühr: 5 €
Keine Anmeldung erforderlich.

Ökumenische Nachrichten

Weltgebetstag 2025
Dieses Jahr begeben wir uns zum Weltgebetstag auf eine weite 
Reise zu den Cookinseln, einer Inselgruppe im Südpazifik, viele, 
viele tausend Kilometer von uns entfernt.
Wir sind „wunderbar geschaffen“ - mit diesen Worten aus Psalm 
139 laden uns die Cookinsulanerinnen zum Gottesdienst ein. Wie 
ein roter Faden durchzieht dieser Titel die Gottesdienstordnung. 
Er ist eine Feststellung, ein Glaubenszeugnis, ein Dank und eine 
Einladung an uns, die Welt mit ihren Augen zu sehen, ihnen zuzu-
hören. Und dabei auch die alte Kultur der Maori kennenzulernen, 
die trotz Missionierung und Kolonialismus nach wie vor lebendig 
ist.
Wir laden Sie ein, am Freitag, dem 07. März 2025 um 19.30 Uhr 
in der Arche in Zimmern gemeinsam mit den Frauen der Cookin-
seln und den Frauen überall auf der Welt den diesjährigen Welt-
gebetstag zu feiern. Im Anschluss gemütliches Beisammensein.
Das Vorbereitungsteam

Evang. Pfarramt
Flözlingen-Zimmern o.R.

Kirchliche Mitteilungen der Evangelischen Kirchengemeinde
Rottweil – Flözlingen – Zimmern – Horgen – Stetten – Lacken-
dorf (Einzugsgebiet: Flözlingen/Zimmern/Horgen/Stetten/
Lackendorf)
Pfarrerin Anja Forberg – derzeit in Elternzeit
Vertretung: Pfarrer Alexander Köhrer, Tel. 0741/17 500 311, 
E-Mail: alexander.koehrer@elkw.de
Pfarrbüro: Jessica Rigliaco, Tel. 074 03/910 44
Glaffenäcker 17, 78658 Zimmern-Flözlingen
geöffnet: Mo. u. Mi., 9.00 – 11.00 Uhr
E-Mail: Pfarramt.Floezlingen@elkw.de
Homepage: www.ev-kirche-rottweil-floezlingen.de

Das Pfarrbüro ist am Montag, 3. März, und Mittwoch, 5. März 
2025, wegen Urlaub geschlossen. In dringenden Fällen können 
Sie sich im Gemeindebüro in Rottweil unter der Tel. 0741 175003 
10 melden.
Ab Montag, 10. März 2025, sind wir zu den gewohnten Öff-
nungszeiten wieder für Sie da.

Sonntag, 2. März 2025
9.30 Uhr   Herzliche Einladung zum Gottesdienst mit Fasnetspre-

digt in der Predigerkirche in Rottweil. (Pfrin. Künstel)
11.00 Uhr   Herzliche Einladung zum Gottesdienst mit Abend-

mahl in der Arche in Zimmern. (Pfrin. Künstel)
11.00 Uhr  Herzliche Einladung zum Gottesdienst im Bürgerhaus 

in Wellendingen. (Pfrin. Kommer)

Weltgebetstag der Frauen 2025
Dieses Jahr begeben wir uns zum Weltgebetstag auf eine weite 
Reise zu den Cookinseln, einer Inselgruppe im Südpazifik, viele, 
viele tausend Kilometer von uns entfernt.
Wir sind „wunderbar geschaffen“, mit diesen Worten aus Psalm 
139 laden uns die Cookinsulanerinnen zum Gottesdienst ein. Wie 
ein roter Faden durchzieht dieser Titel die Gottesdienstordnung. 
Er ist eine Feststellung, ein Glaubenszeugnis, ein Dank und eine 
Einladung an uns, die Welt mit ihren Augen zu sehen, ihnen zu-
zuhören. Und dabei auch die alte Kultur der Maori kennenzuler-
nen, die trotz Missionierungen und Kolonialismus nach wie vor 
lebendig ist.
Wir laden Sie ein, am Freitag, dem 7. März 2025, um 19.30 Uhr 
in der Arche in Zimmern gemeinsam mit den Frauen der Coo-
kinseln und den Frauen überall auf der Welt den diesjährigen 
Weltgebetstag zu feiern.
Das Vorbereitungsteam
Herzliche Einladung nach Rottweil. Hier findet der Weltgebets-
tag der Frauen um 19.00 Uhr im Gemeindehaus Johanniter in 
Rottweil statt.

Sonntag, 9. März 2025
9.30 Uhr  Herzliche Einladung zum Gottesdienst in der Prediger-

kirche in Rottweil. (Pfrin. Künstel)
19.00 Uhr   Herzliche Einladung zum Taizé-Gebet in der St.-Pela-

gius-Kirche in der Altstadt. (Team)

JEDEN FREITAG
15.00 -  15.30 UHR: AB 5 JAHREN

16.00 -  17.00 UHR: AB DER 2.  KLASSE

EV. GEMEINDEHAUS JOHANNITERSTR. 30,  ROTTWEIL 

Leitung: Kantorin Judith Kilsbach

weitere Infos und Anmeldung zu Schnupperstunden unter:
judith.kilsbach@elkw.de

Kinderchor

Hast du Spaß am Singen? 
Dann komm zu uns in den...

der Ev. Kirchengemeinde 
Rottweil-Flözlingen

 
 Plakat: Judith Kilsbach
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Vereinsmitteilungen

Gesangverein Liederkranz e.V.
Zimmern o.R.

Scho a klasse Show- beim Sängerball bebte die ausverkaufte 
Halle
Beim diesjährigen Sängerball in der Turn- und Festhalle war rich-
tig was los. Zahlreiche Programmpunkte brachten die Stimmung 
zum Kochen.
Die Zimmerner Musik eröffnete den Ball mit dem Narrenmarsch. 
Der Chor TaktLos! Folgte mit einem Intro aus „The Greatest Show-
man“. Ein Gemeinschaftsprojekt aus Chorsängern, Tänzern und 
Freunden aus Zimmern. „Whohohoo“ war der Dauerbrenner des 
Abends.
Im Anschluss boten die Nachwuchs-Kids als König der Löwen, 
Elsa Eiskönigin, Tarzan und Tanz der Vampire eine süße und sen-
sationelle Musical-Show.
Bei der Chor-WG hatten die Bewohner Thomas Jansche und Dane 
Pfister mit einer frechen ALEXA (Till Sauer) zu kämpfen, die für 
die Bürgermeisterwahl am Folgetag Bürgerball-Bütt Pascal Teufel 
als Überraschungssieger prophezeite. Henning Haller hatte eine 
Mehrfachrolle u. a. als „Aff a tar“, Postle oder Polizist.
Die Wallfahrtsweiber um Evi und Marion Heinemann, Nicole Jan-
sche und Alexandra Bohnenstengel sang dem verzückten Publi-
kum von Problemen im Kleiderschrank und fragten sich „warum 
gibt es keinen Mann, bei Amazon und Zalando, den man sich be-
stellen kann …“.
Die Bewohner vom Planeten Strichi landeten im Schwarzlicht ei-
nen fantastischen Tanz und waren zuletzt als Bibi Blocksberg auf 
dem Besen davongeflogen.
Dass WhatsApp-Gruppen „beschissen sein können“, sangen Su-
sanne Sauer, Nicki Jansche, Moni Teufel und Vera Rohloff und ern-
teten tosenden Applaus. „Wo ist das Freundebuch? Bei mir nicht, 
bei mir auch nicht, ich hab’ es!, bei mir ist es auch nicht, ich schau 
später, ich hab es nicht.“
Die Blackforest Music (Andy und Thomas Jansche, Moni Teufel, Till 
Sauer und Pascal Grncso) donnerte mit 4 Chords und 1 Beat zahl-
reiche Hits live auf die Bühne. Das Publikum rastete spätestens 
hier völlig aus und sang kräftig mit.
Durch das Programm führten Showman Ralf Hengge und Till Sau-
er als Franzose mit Übersetzungsproblemen.
Zum Finale brachten die Mädels einen klasse Tanz mit Hits der 
90er-Jahre aufs Parkett, anschließend wurde in der ausverkauften 
Halle getanzt und gefeiert.
Die Band „Joe Späth“ heizte die Halle bombastisch ein. Sie waren 
kurzfristig eingesprungen, da die eigentliche Band krankheitshal-
ber absagen musste.

 

 
 

 
 Fotos: Gesangverein

Kolpingsfamilie
Zimmern o.R.

Monatswanderung am Freitag, 07.März
Abfahrt ist um 14 Uhr am Kolpingheim. Wir fahren auf das Klip-
peneck und machen dort eine Rundwanderung von ca. 1,5 Stun-
den. Die Schlusseinkehr ist in der Hütte auf dem Klippeneck ge-
plant. Gäste sind herzlich willkommen.

Narrenzunft Zimmern o.R.

Narren tragen in der Öffenlichkeit die Larve vor dem Gesicht
Der ureigene Sinn des Narrens ist die Vermummung; der Narr will 
unerkannt bleiben. Wir unterstützen die Aktion

 
Logo der Kampange „I larv you“ Bild: Narrenzunft Rottweil

der Narrenzunft Rottweil und bitten auch die Zimmerner Narren 
in der Öffentlichkeit, die Larve vor dem Gesicht zu tragen. Die 
Narrenzunft hat auf ihrer Homepage narrenzunft-rottweil.de/ 
ausführliche Informationen zu dieser Kampagne.

Obst- und Gartenbauverein
Zimmern o.R. e.V.

Erinnerung
Erinnerung an unsere Generalversammlung am 7. März 2025 um 
19:30 Uhr im Feuerwehrhaus in Stetten. Wir freuen uns über eine 
rege Teilnahme.
Wiltlrud Berner (Schriftführerin)
Anmeldung ab sofort möglich zum Ausflug nach Freuden-
stadt am 5. Juli 2025, bei Berner 0741 31655 oder Kramer 
07403/8437.
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Sportverein Zimmern 1905 e.V.

Abteilung Radsport
Traditionelles Knöchle essen der SVZ Radsportgruppe im 
Sportheim am 04. März
Alle Jahre wieder, so auch im Jahr 2025, trifft sich die SVZ-Rad-
sportgruppe nebst Freund/-innen zum traditionellen Knöchle 
essen am Fasnet Zeischtig, 04. März ab 10 Uhr im SVZ Sportheim. 
Bekannte namhafte Künstler aus den eigenen Reihen sind wieder 
mit von der Partie und werden gemäß dem diesjährigen Motto, 
„Jeder Mensch ist ein Clown, aber nur wenige haben den Mut, es 
zu zeigen“, ihre Anekdoten zum Besten geben.
Viel Spaß und Vergnügen wünschen wir allen Teilnehmer/-innen.
Pressereferent Norbert Schanz und Radsportleiter Schorsch Scherfer

Sportverein Horgen

Vorbereitungsspiele SGM im Überblick
Rückblick
SGM Zimmern II/Horgen I vs. BSV Schwenningen ll  6:3
Tore: Julian Markovski 2x, Aaron Jauch (2x), Jan Sigel, Fabian 
Merkle
Vorschau
FC Kappel vs. SGM Zimmern II/Horgen I
Samstag, 08.03. - Beginn 14 Uhr in Kappel
Hinweis: Bei den Testspielen kann es vereinzelt immer mal wieder zu 
Verschiebungen kommen, daher bitte bei Fussball.de auf die Anset-
zungen achten.
Das 1. Pflichtspiel findet dann am So., 16.03., um 15 Uhr, beim SV 
Villingendorf statt.

Übungsleiter*in für Kinderturnen gesucht
Du liebst es, mit Kindern zu arbeiten und ihnen die Freude an Be-
wegung zu vermitteln?
Du hast Erfahrung im Bereich Sport, Turnen oder Pädagogik und 
suchst eine neue Herausforderung? Dann bist du bei uns genau 
richtig.
Wir suchen einen motivierten Übungsleiter*in für unser Kinder-
turnen. (Altersbereich 6 – 10 Jahre).
Bei uns geht es nicht nur um Purzelbäume und Sprünge – wir 
wollen, dass die Kids mit Spaß, Spiel und Bewegung ihre moto-
rischen Fähigkeiten verbessern und gemeinsam tolle Erleb-
nisse sammeln.
Was du mitbringen solltest:
-   Erfahrung im Bereich Sport/Turnen oder eine Übungsleiterli-

zenz (wünschenswert)
-  Freude am Umgang mit Kindern
-   Kreativität & Motivation, um Bewegung spielerisch zu vermit-

teln
Das bieten wir:
-  Eine tolle Gruppe voller energiegeladener Kids
-  Die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen
-  leistungsorientiere Entlohnung
Interesse? Dann melde dich bei uns.
Wir freuen uns auf dich.
Kontaktaufnahme über Fabian Merkle (fmerkle11@web.de) oder 
Patrick Moosmann patrick_moosmann@web.de möglich.

GewichthebenSV Flözlingen e.V.

SV-Ball am 28.02. um 19.29 Uhr
Am Fasnet-Freitag, 28.02., findet unser SV-Ball vom Sportverein 
Flözlingen statt. Mit närrischem Programm, Tanz und Unterhal-
tung durch das „Duo Safran“.
Saalöffnung: 18.30 Uhr; Beginn: 19.29 Uhr

Herzlich eingeladen sind alle Freunde vom Sportverein und alle 
Fasnet-Liebhaber aus nah und fern.

 
 Foto: r.h.

Start der Rückrundenwettkämpfe
Samstag, 8. März
Oberliga: SV Flözlingen I gegen KSV Durlach II
Die Situation ist neu für uns. Wir starten als aktueller Tabellen-
führer in die Rückrunde. Unser Heberteam darf sich mit dem KSV 
Durlach II, einem schwierigen Gegner, messen. Wir haben nur ei-
nen Punkt mehr auf dem Konto. Bei einer 2:1-Niederlage würden 
die Karlsruher Vorstädter an uns vorbeiziehen. Das wollen wir auf 
jeden Fall vermeiden.
Hierzu werden wir mehr als 430 RP zusammenbringen müssen. 
Mal sehen, wie wir uns schlagen.
Folgende Athletinnen und Athleten werden heben: Jan Beha, 
Sina Lauble, Malena Kramer, Ariane Kramer, Jana Ohnmacht, Holger 
Wössner und Eduard Miller.
Landesliga: SV Flözlingen II gegen TV Ettenheim
In einem Vorkampf erwartet unsere Zweite den TV Ettenheim. 
Ehrlicherweise werden wir keine große Chance haben. Unser 
Nahziel ist, mehr als 200 RP zu heben. Die Ettenheimer kämpfen 
um vordere Plätze und man darf mit mehr als 300 RP rechnen.
Folgende Athletinnen und Athleten sind geplant: Mika Mauch, 
Miriam Franke, Marius Kramer und Daniel Ohnmacht.

Musikverein Flözlingen e.V.

Narrenfahrplan
Fasnetsfreitag (Fr., 28.02.):    Programmpunkt beim SV-Ball in 

Flözlingen
Fasnetssonntag (So., 02.03.):    Umzug bei der Katzenzunft 

Hardt mit der NZ Dietingen
Rosenmontag (Mo., 03.03.):   Narrensprung in Zimmern
Fasnetsdienstag (Di., 04.03.):    8 Uhr Sprung in Rottweil, 14 Uhr 

Strohbärumzug in Flözlingen

Modellbahnfreunde Eschachtal 
Stetten o.R. e.V.

40 Jahre Modellbahnfreunde Eschachtal Stetten o. R.
Ihre Hauptversammlung hielten die Modellbahnfreunde Es-
chachtal Stetten o. R. im Milchhäusle ab. Vorstand Christian Eckel 
begrüßte die Teilnehmer und Gäste, um dann seinen Bericht ab-
zugeben.
Mitte dieses Jahres kann der Verein sein 40-jähriges Jubiläum fei-
ern, Eckel ließ die Zeit Revue passieren. Der im Juni 1985 noch 
unter dem Namen Rottweiler Eisenbahnfreude gegründete Ver-
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ein hatte bis 2010 sein Domizil im Bahnhof Rottweil und ist inzwi-
schen seit 12 Jahren in Stetten zuhause. Das „WIR“ im Verein sei 
ein Pfeiler, auf den gut zu bauen sei. Nur gemeinsam hätte man 
die Dinge stemmen können; den Ausbau zweier Vereinsheime 
und Aufbau zweier Vereinsanlagen sowie viele Veranstaltungen. 
Dies zeugt seiner Meinung nach von einem guten Miteinander. 
Sorge bereitet ihm nach wie vor die sinkende Mitgliederzahl. 
Obwohl seit Corona viele wieder mit der Modellbahn begonnen 
hätten, konnten keine neuen Mitglieder gewonnen werden. Sein 
Dank galt daher den aktiven Mitgliedern, die viel Zeit investieren. 
Ebenso der Gemeinde Zimmern und den Nachbarn vom MV Stet-
ten für die gute Zusammenarbeit.
Schriftführer Eberhard Pfahler konnte über viele Termine im zu-
rückliegenden Jahr berichten. Die monatlichen Filmabende wür-
den gut angenommen. Es gab einen Ausflug zur Modellbahn 
Schaffhausen. Beim FEZI wurde ein Bastelnachmittag angeboten, 
der ausgebucht war. Die Anlage wurde weitergebaut und war 
beim Brunnenfest und um Weihnachten für Publikum geöffnet. 
Die Besucher zeigten sich von der Anlage sehr beeindruckt, es 
gab viel Lob. Auch die umliegenden Vereine wurden zu einem 
Vereinsabend eingeladen, hier gab es großen Zuspruch. Zudem 
war der Verein auf den Börsen in Oberndorf und Rottweil mit dem 
Lokdoktor vor Ort. Manche hatten ihre alten Schätze ausgepackt 
und waren von Herzen froh, wenn die Lokomotive aus Kinderta-
gen nach zwanzig oder mehr Jahren im Schuhkarton wieder ihre 
Runden drehte. Auch steht bei den Modellbahnern der Bau eines 
Lagers an. Das Material dafür wurde schon mit Hilfe des THWs auf 
die Bühne gebracht. Sobald die Temperaturen es zulassen, soll es 
weitergehen.

 
Hat gut lachen: die Vorstandschaft der Modellbahner im Jubiläums-
jahr mit (von links) Schriftführer Eberhard Pfahler, Ortvorsteher Da-
niel Hirt, Kassier Anton Oberle, Vorstand Christian Eckel, 2. Vorstand 
Walter Gläsing und den Beisitzern Ingo Schack, Karlheinz Binder und 
Manfred Eigenmann. Foto: Christian Eckel

Im Anschluss konnte Kassier Anton Oberle von einer guten Kas-
senlage berichten und die Kassenprüfer bestätigten eine ein-
wandfreie Kassenführung. Ortsvorsteher Daniel Hirt begrüßte 
die Modellbahner im Namen der Gemeinde ebenfalls und bestä-
tigte, dass der Verein und seine Mitglieder eine Bereicherung für 
Stetten seien. Anschließend stellte er sich als Wahlleiter zur Verfü-
gung und führte die Entlastung durch, die einstimmig ausfiel. Bei 
den anstehenden Wahlen wurden sowohl der 2. Vorstand Walter 
Gläsing als auch Kassier Anton Oberle in ihren Ämtern bestätigt 
und ebenfalls einstimmig wiedergewählt. Nach weiteren Infos 
zum geplanten Ausflug und den weiteren Terminen beschloss 
Eckel die Versammlung. Zum Abschluss gab es noch einen ge-
mütlichen Ausklang beim Essen.

Musikverein Stetten e.V.

Beim Eschachsprung am letzten Samstag waren wir mit dabei 
und bewirteten unsere Gäste in unserer Hundertbar. Das Ange-
bot wurde gut angenommen und wir bedanken uns bei allen Be-

suchern fürs Vorbeischauen. Es war ein wunderbarer Tag bei den 
Gastgebern aus Lackendorf.
Auch dieses Wochenende findet man uns auf der Fasnet:
Heute freuen wir uns auf einen schönen Kinderumzug durch 
Stetten. Treffpunkt für alle, die mitmachen möchten, ist um 14 
Uhr am Probelokal.
Am Sonntag geht es dann um 13 Uhr zum Holzäpfel-Sprung 
nach Dunningen. Dort laufen wir beim Umzug mit und werden 
danach noch im Ort verweilen, bevor der Bus uns wieder zurück-
bringt.
Wer noch nicht genug hat, kann am Dienstag noch einen weite-
ren Umzug begleiten. Hier werden wir gemeinsam mit Lacken-
dorfer MusikerInnen für die Baronen zum Umzug in Deißlingen 
den Marsch blasen. Der Bus fährt um 12 Uhr am Milchhäusle.

 
 Foto: MV Stetten

Spielervereinigung
Stetten-Lackendorf 1963 e.V.

Generalversammlung 2025
Die diesjährige Generalversammlung der SpVgg Stetten-Lacken-
dorf 1963 e. V. findet am Fr., 28.03.2025, um 20 Uhr im Mehr-
zweckraum der Eschachtalhalle Lackendorf statt.
Hierzu laden wir alle aktiven und passiven Mitglieder sowie alle 
Freunde des Vereins herzlich ein.

Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:
1.  Begrüßung
2.  Totenehrung
3.  Bericht des 1. Vorsitzenden
4.  Bericht des Kassierers
5.  Bericht des Kassenprüfers
6.  Bericht des Spartenleiters
7.  Entlastung der Vorstandschaft
8.  Wahlen
9.  Ehrungen
10.  Wünsche und Anregungen
11.  Verschiedenes
Anträge sind bis spätestens sieben Tage vor der Veranstaltung 
beim 1. Vorstand Niklas Rall schriftlich einzureichen.

Stettener Stumpenhexen e.V.

Ausfahrten 2025

Rückblick:
Am Freitag, 21.02., waren wir zu Besuch bei der Hexenzunft Rö-
tenberg und deren Hexenball. Dort erwartete unsere Hexen ei-
nen tollen Abend mit unterhaltsamem Programm und hervorra-
gender Stimmung.
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Am Sonntag, 23.02., waren wir beim Jubiläumsumzug der Rot-
wald Deifel e. V. in Königsfeld. Ein sehr schöner Umzug, mildes 
Wetter mit ein bisschen Nieselregen und später Sonne, zahlreiche 
und motivierte Besucher und ein vielfältiges Angebot an Geträn-
ken und Essen durch Besen und eine Schirmbar.

Nächste Ausfahrten:
Wann:    Freitag, 28.02.
Wo/Was:   Flözlingen/Sportlerball, ohne Bus, Tisch reserviert
Wann:    Samstag, 01.03.
Wo/Was:   Hecke – Pfiefer 87 Locherhof/ Ball
Abfahrt:   18:35 Uhr am Hexenstüble Stetten;
    18:30 Uhr am Hirsch in Flözlingen
Rückfahrt:   1.00 Uhr
Wann:    Sonntag, 02.03.
Wo/Was:   Narrenzunft Hornberg e.V. / Umzug
Abfahrt:   12:05 Uhr am Hexenstüble Stetten;
    12:00 Uhr am Hirsch in Flözlingen
Rückfahrt:   18 Uhr
Wann:    Montag, 03.03.
Wo/Was:   Narrenzunft Dietingen /Umzug
Abfahrt:   11:35 Uhr am Hexenstüble Stetten
    11:30 Uhr am Hirsch in Flözlingen
Rückfahrt:   18:00 Uhr
Wann:    Dienstag, 04.03.
Wo/Was:   Flözlingen/Umzug
Treffpunkt: 13:30 Uhr am Sinkinger Weg

VDK Stetten e. V. mit Flözlingen 
und Lackendorf

VdK-Generalversammlung – Korrektur
Ehrungen – Korrektur: für 10 Jahre Mit-
gliedschaft im VdK wurde Heike Faiss 
und Christian Faiss die silberne Ehrenna-
del verliehen.
Die Namen wurden versehentlich falsch geschrieben.
Für den VdK
Hermann Hirt

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag

Lokale Nachrichten – Immer aktuell und zuverlässig
Lokale Informationen sind der Kern dessen, was NUSSBAUM.de 
ausmacht. Hier findest du alle wichtigen Nachrichten aus deiner 
Gemeinde: von politischen Entscheidungen und Vereinsberich-
ten bis hin zu spannenden Geschichten aus der Nachbarschaft. 
Doch NUSSBAUM.de geht über die reine Information hinaus. Die 
Autoren der Plattform werden sorgfältig geprüft, um dir eine ver-
lässliche Quelle zu bieten. In Zeiten von Fake News ist das ein un-
schätzbarer Vorteil.
Dank klarer Strukturen und Kategorien kannst du schnell genau 
die Inhalte finden, die dich interessieren. Ob aktuelle Entwicklun-
gen im Stadtrat, Neuerungen bei öffentlichen Einrichtungen oder 
Ereignisse aus dem Vereinsleben: Mit NUSSBAUM.de bist du im-
mer gut informiert – zuverlässig, objektiv und nah dran.

Individuell zugeschnitten –  
Deine Heimat, dein NUSSBAUM.de
NUSSBAUM.de ist so individuell wie du. Mit der Funktion zur Per-
sonalisierung kannst du dir die Seite so einrichten, dass sie genau 
zu deinen Interessen passt. Du möchtest wissen, was in deinem 
Ort passiert? Kein Problem – hinterlege einfach deinen Heimat-
ort und deine Region. Du interessierst dich für bestimmte Vereine 

und Organisationen? Folge diesen Profilen einfach und lass dir 
die passenden Inhalte anzeigen – egal, ob aus deinem Ort oder 
Nachbarorten.
So sparst du Zeit und bekommst genau das, was dir wichtig ist. 
Zusätzlich werden dir Events, Tipps und Nachrichten angezeigt, 
die du möglicherweise spannend findest. Diese intelligente Kom-
bination aus persönlicher Steuerung und Empfehlungen macht 
NUSSBAUM.de zu deinem perfekten Begleiter im Alltag.

Handverlesen – Täglich relevante News aus der 
Region und darüber hinaus
Die Region verändert sich ständig, und NUSSBAUM.de hält dich 
auf dem Laufenden – nicht nur aus deinem Ort, sondern auch 
darüber hinaus. Unsere Redaktion filtert täglich die wichtigsten 
Themen aus deinem Landkreis und ergänzt sie mit relevanten 
überregionalen News aus Baden-Württemberg. So erhältst du ei-
nen perfekten Überblick über alles, was für dich wichtig ist.
Ob es um politische Entscheidungen, kulturelle Highlights oder 
gesellschaftliche Trends geht, die Redaktion wählt sorgfältig aus 
und präsentiert dir die Essenz des Tages. Verlässlichkeit, Aktuali-
tät und Qualität stehen dabei an erster Stelle.

Eine Bühne für Vereine, Schulen und Institutionen
Lokale Akteure sind das Herz unserer Gemeinschaft, und NUSS-
BAUM.de gibt ihnen eine starke Stimme. Ob Vereine, Schulen, so-
ziale Organisationen oder Kommunen – sie alle haben die Mög-
lichkeit, ihre Angebote und Neuigkeiten direkt auf der Plattform 
zu veröffentlichen. So erfährst du nicht nur von neuen Kursen, 
Festen oder Initiativen, sondern kannst auch gezielt nach Akteu-
ren in deiner Nähe suchen.
Für die Vereine und Institutionen bietet NUSSBAUM.de einen ein-
fachen Weg, mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Die Platt-
form ist intuitiv zu bedienen und ermöglicht es jedem, Inhalte 
schnell und unkompliziert zu erstellen. Das stärkt nicht nur die 
Sichtbarkeit der Akteure, sondern trägt auch zur Vernetzung in 
der Region bei – ein Gewinn für alle Beteiligten.

Veranstaltungskalender – Immer wissen, was los ist
Von Stadtfesten über Sportveranstaltungen bis hin zu Vorträgen 
und Workshops: Mit dem Veranstaltungskalender von NUSS-
BAUM.de verpasst du keine Highlights mehr. Die übersichtliche 
Struktur erlaubt es dir, gezielt nach Events in deiner Nähe zu 
suchen – sortiert nach Datum, Kategorie oder sogar Veranstal-
tungsort.
Doch der Kalender ist mehr als eine einfache Liste. Veranstalter 
können ihre Events detailliert vorstellen, inklusive Bildern, Be-
schreibungen und Links zur Anmeldung. Dadurch wird der Ka-
lender zu einem echten Werkzeug für die Freizeitplanung. Egal, 
ob du auf der Suche nach Unterhaltung, Bildung oder Mitmach-
aktionen bist – hier findest du alles an einem Ort.

NUSSBAUM.de

Wann und
wo Du willst –
Dein ePaper.


